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Richtlinie der Fakultät für Informatik 
für das Verfassen des Posters über die Diplomarbeit 

 
 
Das Poster ist bei allen Master-Studien der Fakultät für Informatik als verpflichtender 
Teil des Diplomanden-Seminars zu erstellen. Es betrifft daher alle Studierenden, die ein 
Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder Informatikmanagement 
abschließen. 
 
Zweck des Posters ist es, dass ein/e Betrachter/in in kurzer Zeit über die 
wesentlichen Aspekte der Diplomarbeit informiert wird. Das Poster ist daher eine der 
Problemstellung angepasste Darstellung durch Bild und Text.  
 
Alle Poster werden zweimal pro Jahr beim epilog einer internen und externen 
Öffentlichkeit vorgestellt. 
 
Ein Diplomarbeits-Poster hat zumindest die folgenden Teile zu beinhalten: 

1. Kontext der Arbeit bzw. der Aufgabenstellung  
2. Fragestellung der Diplomarbeit 
3. Wissenschaftliche Methode / Verfahrensweise, mit deren Hilfe die Ergebnisse 

erzielt wurden 
4. Zentrale Ergebnisse der Diplomarbeit 

 
 
Abgabe des Posters: 
  

1. Online Registrierung  
 unter http://www.informatik.tuwien.ac.at/poster/ 
  Für den Abstractband werden folgende Daten erhoben: 

o Vorname, Nachname 
o Titel der Diplomarbeit 
o Masterstudium 
o Institut, Arbeitsbereich 
o Betreuer / Betreuerin 
o Abstract der Arbeit auf Deutsch  

(max. Länge von 2000 Zeichen inkl. Leerzeichen) 
o Angabe von zumindest 3 Schlagworten zur Arbeit als Suchkriterium für 

die epilog-Datenbank 
o Upload des Posters als PDF (max. 5MB) 
 

2. Ausgedruckt (gemäß der formalen Vorgabe)  
 im Dekanat der Fakultät für Informatik, zusammen mit den Unterlagen zum  
 Studienabschluss. 
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Betreuung und Freigabe des Posters:  
AnsprechpartnerIn für die Konzeption und Umsetzung Ihres Diplomarbeitsposters ist 
die/der BetreuerIn der Diplomarbeit. Diese(r) muss das Poster in einem letzten 
Schritt offiziell approbieren und für die Abgabe im Dekanat freigeben. Hierfür muss das 
Poster von der/dem BetreuerIn der Diplomarbeit auf der Rückseite vidiert werden.  
 
Veröffentlichung: 
Mit der Abgabe des Posters und Abstracts am Dekanat und in digitaler Form unter 
http://www.informatik.tuwien.ac.at/poster/ wird die Zustimmung zur Ausstellung 
bzw. Veröffentlichung erteilt. Dies beinhaltet konkret folgende Veröffentlichungen: 
 
 Ausstellung des Posters in einer öffentlichen Posterausstellung im Rahmen der 

epilog- Veranstaltung der Fakultät. 
 Abdruck von Titel und Abstract der Diplomarbeit im begleitenden Abstractband 

der Veranstaltung. 
 Aufnahme des digitalen Posters als PDF in die online Datenbank (derzeit noch in 

Realisierung). 
 Upload des digitalen Abstractbands auf die Homepage der Fakultät für 

Informatik. 
 Aushang des Posters in der Räumlichkeiten der TU Wien oder bei 

Veranstaltungen der Fakultät für Informatik. 
 
Gesperrte Diplomarbeiten: 
Sollte eine Sperre der Diplomarbeit vorgenommen worden sein, dann sind Abstract 
sowie Poster so anzufertigen, dass keine sensiblen Daten eingebunden werden, die 
Diplomarbeit jedoch weiterhin in ihren Grundzügen dargestellt wird. Im Zweifelsfall 
sprechen Sie sich bitte mit Ihrer BetreuerIn/Ihrem Betreuer ab. 
 
Weitere Informationen und Hinweise 
Darüber hinausgehende formale Vorgaben, Templates und Hinweise zur Gestaltung 
des Diplomarbeits-Posters sowie Informationen zum „e p i l o g“ finden Sie unter 
http://www.informatik.tuwien.ac.at/studium/richtlinien. 
 
 


